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Norm

StGB §7 Abs2

Rechtssatz

Grundsätzlich wird ein Erfolg (auch subjektiv) zuzurechnen sein, der der Tathandlung adäquat ist, somit im Rahmen

des vom Täter eingegangenen Gefahrenrisikos und nicht in ganz außergewöhnlichen Umständen liegt.
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Vgl auch; Beisatz: Jedem Täter: § 12, erster bis dritter (hier zweiter) Fall StGB. (T1)
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